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„Wenn die Unsicherheit bezüglich der Arbeitsbedingungen 
infolge von Prozessen der Mobilität und der Deregulierung 
um sich greift, bilden sich Formen psychologischer Instabili-
tät aus, Schwierigkeiten, eigene konsequente Lebensplanun-
gen zu entwickeln, auch im Hinblick auf die Ehe. In der Fol-
ge ergeben sich Situationen nicht nur sozialer Kräftevergeu-
dung, sondern auch menschlichen Niedergangs. Vergleicht 
man dies mit dem, was in der Industriegesellschaft der Ver-
gangenheit geschah, so provoziert die Arbeitslosigkeit heute 
neue Aspekte wirtschaftlicher Bedeutungslosigkeit, und die 
augenblickliche Krise kann die Situation nur noch ver-
schlechtern. Der langzeitige Ausschluss von der Arbeit oder 
die längere Abhängigkeit von öffentlicher oder privater Hilfe 
untergraben die Freiheit und die Kreativität der Person so-
wie ihre familiären und gesellschaftlichen Beziehungen, was 
schwere Leiden auf psychologischer und spiritueller Ebene 
mit sich bringt. Allen, besonders den Regierenden, die damit 
beschäftigt sind, den Wirtschafts- und Gesellschaftsordnun-
gen der Welt ein erneuertes Profil zu geben, möchte ich in 
Erinnerung rufen, dass das erste zu schützende und zu nut-
zende Kapital der Mensch ist, die Person in ihrer Ganzheit – 
„ist doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller 
Wirtschaft“.1 

(Benedikt XVI., Caritas in veritate, Nr. 25) 

                                      
1 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von 
heute (Gaudium et spes), Nr. 63. 



Prekäre Arbeit 4 

Vorwort 
 

Der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Frei-
sing beschäftigt seit längerer Zeit mit dem Wandel der Arbeitswelt 
und den Folgen für die Arbeitnehmer. Die zu Beginn des Jahres dis-
kutierte Geschäftsstrategie einer Drogeriemarktkette, die Stammbe-
legschaft systematisch in Leiharbeit zu drängen und so die Löhne zu 
drücken, haben unseren Überlegungen neue Aktualität verliehen. 
Diese Praktiken sind unserer Ansicht kein Einzelfall. Immer mehr Un-
ternehmen ersetzen regulär Beschäftigte durch Leiharbeiter, durch 
befristet Beschäftigte oder durch geringfügig Beschäftigte. Solche a-
typischen Arbeitsverhältnisse fungieren nicht mehr nur als Personal-
puffer und konjunktureller Notnagel, sondern mit ihrer Hilfe wird in ei-
ner wachsenden Zahl von Firmen eine flexible „Zweitbelegschaft“ 
aufgebaut.  

Das vorliegende Heft versammelt Texte, die im Vorfeld der Herbst-
vollversammlung 2008 entstanden sind. Die Arbeitsmarktdaten wur-
den aktualisiert. Praxisbeispiele haben wir Arbeitshilfen und Anregun-
gen der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der Christli-
chen Arbeiterjugend (CAJ) entnommen. 

Das Heft ist gegliedert nach dem aus der Christlichen Arbeiterjugend 
bekannten methodischen Dreierschritt „Sehen – Urteilen – Handeln“. 
Wir hoffen damit Pfarrgemeinden und Verbänden darin zu unterstüt-
zen, die mit den Veränderungen der Arbeitswelt verbundenen Belas-
tungen zu thematisieren. Wichtig ist, die Tiefe der Wandlungsprozes-
se wahrzunehmen. Als Christen werfen wir keinen neutralen Blick auf 
die soziale Wirklichkeit. Der christliche Glaube und die Prinzipien der 
Katholischen Soziallehre drängen uns dazu die Perspektive der 
Schwachen einzunehmen. Wir hoffen, dass diese Perspektive bei den 
Verantwortlichen in den Unternehmen, in den Personalabteilungen 
und in den Betriebsräten nicht ausgeblendet wird. Wir müssen zu ei-
nem fruchtbaren Miteinander kommen.  
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Unsere Aufgabe ist es, die Entwicklungen des Arbeitsmarktes darauf 
hin zu befragen, ob der Mensch sich durch die Arbeit verwirklichen 
kann oder durch die Bedingungen der Arbeit erniedrigt wird. Wir dür-
fen aber nicht beim Reden und Urteilen stehen bleiben. Ebenso wich-
tig ist es, auf die Herausforderungen zu antworten und durch eine 
christliche Praxis darauf zu reagieren. 

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses Heftes mitgewirkt haben. 
Insbesondere danke ich dem Sachausschuss Arbeitswelt, Wirtschaft 
und Sozialpolitik des Diözesanrates. Danken möchte ich auch Prof. 
Dr. Markus Vogt vom Lehrstuhl für Christliche Sozialethik an der Lud-
wig-Maximilian-Universität, dass wir seinen Text „Arbeit: Positionen 
der Katholischen Soziallehre“ hier veröffentlichen können. 

 

 

 
 

 
Prof. Dr. Alois Baumgartner 
Vorsitzender des Diözesanrates der Katholiken 
der Erzdiözese München und Freising 
München, im Mai 2010 
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Begriffsdefinitionen 
Was wir unter „atypischen Arbeitsverhältnissen“,  
„prekärer Arbeit“ und„Ausgrenzung“ verstehen? 
 

 
Atypische Arbeitsverhältnisse 

Der Wandel der Arbeitswelt wird 
meist mit dem rasanten Anstieg 
von atypischen Arbeitsverhältnis-
sen in Verbindung gebracht. Zu 
Grunde liegt die Vermutung, dass 
vermeintlich „gute“ Beschäftigung 
– also sozialversicherte, tariflich 
abgedeckte, unbefristete Vollzeit-
stellen – zu Gunsten „atypischer“ 
Jobs abgebaut werden. 
Ein „atypisches Beschäftigungs-
verhältnis“ ist eine Beschäftigung, 
die von den im Kern des Arbeits-
marktes üblichen Standards ab-
weicht. Zu den atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen zählen 
Leiharbeit, befristete Beschäfti-
gung, Mini- und Gelegenheitsjobs 
sowie Scheinselbständigkeit. Nicht 
alle atypischen Beschäftigungs-
verhältnisse sind jedoch als glei-
chermaßen problematisch zu be-
zeichnen. Bei ihrer Bewertung 
muss berücksichtigt werden, in-
wieweit sie Brücken in ein stabile-
res, besser entlohntes oder sozial 
besser abgesichertes Arbeitsver-
hältnis sind. Als problematisch 
muss angesehen werden, wenn 
mit atypischen Arbeitsverhältnis-
sen etablierte Normalarbeitsver-

hältnisse verdrängt und insgesamt 
schlechtere Arbeitsbedingungen 
geschaffen werden, ohne Auf-
stiegschancen zu bieten. 
 

Prekäre Arbeit 

Die Begriffe „prekär“ und „Prekari-
tät“ sind in den letzten Jahren aus 
dem französischen Sprach- und 
Debattenraum in den deutschen 
eingewandert. Sie gehen zurück 
auf die französischen Soziologen 
Pierre Bourdieu, Robert Castel 
und Serge Paugam. Beschrieben 
wird mit den Begriffen „prekär“ und 
„Prekarität“ der Prozess der all-
gemeinen Verunsicherung, der mit 
neuen Formen des Arbeitsalltags 
einhergeht. Mit allgemeiner Ver-
unsicherung ist gemeint, dass die 
Prekarisierung der Arbeitswelt kei-
neswegs nur auf Randgruppen 
des Arbeitsmarktes beschränkt ist, 
sondern immer weiter in die ar-
beitnehmerische Mitte der Fachar-
beiter, der Bürokräfte und der 
technischen Angestellten hinein-
reicht. Prekarisierung ist ein sozia-
ler Prozess, der über die Erosion 
von Normalstandards auf die All-
gemeinheit zurückwirkt. 
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Die Prekarität eines Arbeitsver-
hältnisses kann anhand von fol-
genden drei Merkmalen beschrie-
ben werden: Grad der Arbeits-
platzsicherheit, Vorhandensein 
von arbeitsrechtlichen Schutzbe-
stimmungen und Chancen zur E-
xistenzsicherung durch Arbeit. 
Neben diesen mit der Struktur des 
Beschäftigungsverhältnisses ver-
bundenen Kriterien spielt die sub-
jektive Verarbeitungsform für die 
Diagnose von prekärer Arbeit eine 
wichtige Rolle. Prekär ist Erwerbs-
arbeit, sofern sie subjektiv mit 
Sinnverlusten, Anerkennungsdefi-
ziten und Planungsunsicherheit 
verbunden ist. Prekär Beschäftigte 
haben im Vergleich zu den 
Stammbelegschaften weitaus ge-
ringere Möglichkeiten, einen län-
gerfristigen Lebensplan zu verfol-
gen. Es ist nicht allein die Unsi-
cherheit als solche, sondern auch 
der soziale Abstand zur ange-
strebten Normalität, der eine Mi-
schung aus Verunsicherung, 
Scham, Wut und Resignation er-
zeugt. Prekäre Arbeitsformen füh-
ren zu einer Schwebelage. Per-
manent gilt es hier, alle Energien 
zu mobilisieren, um den Sprung in 
eine bessere Position doch noch 
zu schaffen; lässt man in seinen 
Anstrengungen nach, droht die 
Gefahr eines dauerhaften Aus-
schlusses von regulärer Erwerbs-
arbeit. 

Ausgrenzung 

Vom französischen Soziologen 
Robert Castel stammt die Unter-
scheidung zwischen einer Zone 
der Integration mit geschützten 
Normalarbeitsverhältnissen, einer 
Zone der Prekarität und einer Zo-
ne der Entkopplung bzw. Aus-
grenzung. In der letzteren befin-
den sich diejenigen Menschen, die 
auf dem Arbeitsmarkt nur noch 
sehr geringe oder gar keine Chan-
cen mehr haben. Dies trifft unter-
schiedliche Gruppen der erwerbs-
fähigen Bevölkerung: Industriear-
beiter, deren Arbeitsplätze ver-
schwunden sind; Fachkräfte, de-
ren Kompetenzen durch den tech-
nischen Wandel der Arbeitswelt 
überflüssig geworden sind; Grenz-
gänger zwischen Erwerbstätigkeit 
und Nichterwerbstätigkeit, die 
selbst aus den prekären Zonen 
des Arbeitsmarktes immer mehr 
verdrängt werden; und schließlich 
Jugendliche ohne Ausbildung und 
Beruf, die dem zunehmenden Pro-
fessionalisierungsdruck des Er-
werbslebens nicht mehr gewach-
sen sind. 

Ausgegrenzt sein heißt, in der Ge-
sellschaft keinen Ort zu haben, 
„überflüssig zu sein“. Wer ausge-
grenzt ist, kann nicht mehr mithal-
ten, ist macht- und chancenlos. 



Worauf wir unseren Blick lenken 
Die christliche Perspektive auf den Wandel der Arbeitswelt 
 

 
Der folgernde Text geht zurück auf einen Beschluss der Herbstvollversammlung 2008 
des Diözesanrates der Katholiken der Erzdiözese München und Freising. Die in dem 
Beschluss enthaltenen Forderungen sind im Kap. 3 der vorliegenden Broschüre abge-
druckt (S. 58-59). 

 
Die Arbeitswelt in Deutschland 
wandelt sich grundlegend. Das 
Versprechen des sozialstaatlich 
regulierten Kapitalismus, wonach 
ein Normalarbeitsverhältnis die 
Basis für gesicherte Lebensver-
hältnisse bildet, gilt nicht mehr. 
Schutzmechanismen von der tarif-
lichen Begrenzung der Wochenar-
beitszeiten bis hin zum arbeits-
rechtlich garantierten Kündigungs-
schutz verlieren immer mehr an 
Bedeutung. Während die reguläre 
Beschäftigung zurückgeht, boo-
men „atypische“ Formen von Be-
schäftigungen, die geringere Sozi-
al- und Arbeitnehmerrechte auf-
weisen und oft nicht existenzsi-
chernd entlohnt werden. Zu diesen 
atypischen Beschäftigungsverhält-
nissen zählen Leiharbeit, befristete 
Beschäftigung, Mini- und Gele-
genheitsjobs sowie Scheinselb-
ständigkeit. Für alle Atypischen 
gilt: In ihre berufliche Zukunft wird 
wenig investiert. Die Teilnahme an 
Weiterbildungskursen ist über alle 
atypischen Beschäftigungsformen 
hinweg deutlich niedriger als bei 

Normalarbeitnehmern. Auch sind 
bei den atypischen Arbeitsverhält-
nissen prekäre Arbeitsbedingun-
gen weit verbreitet. Das heißt: Der 
Lohn kann die Existenz vielfach 
nicht sichern; die soziale Absiche-
rung und die üblichen Arbeitneh-
merrechte sind oft eingeschränkt; 
eine Integration in soziale Netze 
der Arbeitswelt ist sehr schwierig. 
Auch wenn Teilzeit-, Leiharbeits- 
und befristete Arbeitsverhältnisse 
sozialversicherungspflichtig sind, 
eine ausreichende eigenständige 
soziale Absicherung ist aufgrund 
geringerer Lohnhöhen oder dis-
kontinuierlicher Erwerbsbiografien 
oftmals nicht gewährleistet. 

Noch arbeiten die meisten Be-
schäftigten in Deutschland in ei-
nem so genannten „Normalar-
beitsverhältnis“, also in einer un-
befristeten, kontinuierlichen Voll-
zeitbeschäftigung. Allerdings steigt 
der Anteil an „atypischen“ Arbeits-
verhältnissen rasant - und damit 
auch die prekäre Beschäftigung. 
Ein großer Teil der neuen Stellen, 
die in den letzten zehn Jahren ge-
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schaffen wurden, sind in diesen 
Bereichen entstanden.2 Während 
die Zahl der Erwerbstätigen in 
Normalarbeitsverhältnissen von 
1997 bis 2007 um 1,5 Millionen 
gesunken ist, stieg die Anzahl der 
Personen in atypischen Beschäfti-
gungsformen in diesem Zeitraum 
um 2,6 Millionen an. Das heißt: 
Die Zunahme an Beschäftigung ist 
in diesen Jahren auf die Zunahme 
an atypischen Arbeitsverhältnissen 
zurückzuführen. Ab Herbst 2008 
ging ihre Zahl wieder zurück. Denn 
wenn Unternehmen infolge der 
Wirtschaftskrise Arbeitsplätze ab-
bauten, dann traf dies zumeist a-
typisch Beschäftigte. 

Der Wandel der Arbeitswelt hängt 
zusammen mit den Veränderun-
gen in der Wirtschaftswelt. Er wur-
de aber auch durch politische Ent-
scheidungen herbeigeführt. Um 
dem globalen Wettbewerbsdruck 
standzuhalten und die Arbeitslo-
sigkeit abzubauen, wurde in den 
letzten Jahren der Arbeitsmarkt 
flexibilisiert. Rechtliche Schutzbe-
stimmungen wurden reduziert. 
Zwischen regulär und atypisch 
Beschäftigten etablierte sich ein 

                                      
2 Vgl. Statistisches Bundesamt, Atypische Be-
schäftigung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 
September 2008 (www.destatis.de); Werner 
Eichhorst/Paul Marx/Eric Thode, Atypische Be-
schäftigung und Niedriglohnarbeit. Benchmar-
king Deutschland: Befristete und geringfügige 
Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung), Güters-
loh 2010. 

erhebliches Lohngefälle. Damit 
verbunden war die Hoffnung, dass 
niedrigere Schwellen den Einstieg 
oder die Rückkehr in den Arbeits-
markt erleichtern. Dass dies zum 
Teil gelungen ist und die Arbeits-
losigkeit in den letzten Jahren ab-
gebaut wurde, ist ein Erfolg. Aller-
dings wurden durch die Flexibili-
sierung des Arbeitsmarktes auch 
Anreize geschaffen, reguläre Ar-
beitsverhältnisse in atypische Ar-
beitsverhältnisse umzuwandeln. 
Dadurch wurde im wirtschaftlichen 
Wettbewerb eine Dynamik in Gang 
gesetzt, die für viele Arbeitneh-
mer(innen) die Lebensplanung er-
schwert, die Arbeitnehmerschaft 
spaltet und ein hohes Maß an 
Verunsicherung in die Gesellschaft 
trägt. 

Der Wandel der Arbeitswelt betrifft 
auch Beschäftigungsbereiche der 
öffentlichen (und auch kirchlichen) 
Dienste. Vor allem der soziale 
Dienstleistungsbereich wandelte 
sich in den letzten Jahren in ein 
Experimentierfeld kostensparen-
der Einschnitte und Strukturände-
rungen. Die Träger von sozialen 
Diensten werden zunehmend ge-
zwungen, auf die Veränderung 
des politisch gesetzten Finanz-
rahmens mit flexiblen Arbeitsbe-
dingungen zu reagieren. Das hat 
die paradoxe Situation zur Folge, 
dass diejenigen, die die sozialen 
Folgen der Prekarität in der Ar-
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beitswelt bearbeiten sollen, selbst 
häufig prekär beschäftigt sind. 

Auf diesem Feld gibt es durchaus 
Zielkonflikte. Die nicht zuletzt von 
den Katholiken geforderte und 
auch heute noch für richtig gehal-
tene Elternzeit führt notwendiger-
weise zu befristeten Arbeitsver-
hältnissen. Das Problem ver-
schärft sich, wenn sich Befristung 
an Befristung reiht. 

Als Christen ist es unser Auftrag, 
die Entwicklungen des Arbeits-
marktes darauf hin zu befragen, 
ob der Mensch sich durch die Ar-
beit verwirklichen kann oder durch 
die Bedingungen der Arbeit er-
niedrigt wird. Aus christlicher Sicht 
begründet nicht die Arbeit den 
Wert des Menschen, sondern die 
Würde des Menschen ist der ei-
gentliche Grund des Wertes von 
Arbeit. Das heißt: Der Arbeiter hat 
ein Recht darauf, mit seiner Hände 
Arbeit seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten. Arbeit ist die Voraus-
setzung, Familien zu gründen und 
aufzubauen. Sie ist eine der we-
sentlichen Bedingungen, Identität 
innerhalb der Gemeinschaft zu 
finden und in die Gesellschaft in-
tegriert zu sein. Aus christlicher 
Sicht ist daher jede Form der 
Funktionalisierung des Menschen 
abzulehnen. Der arbeitende 
Mensch ist keine Ware. Als Chris-
ten müssen wir die Stimme erhe-

ben, wenn der Mensch und seine 
Arbeit als ein beliebiges, aus-
tauschbares Rädchen im Getriebe 
des Wirtschaftsbetriebes gesehen 
werden. Wir verfolgen daher mit 
Sorge, dass in den letzten Jahren 
die Deregulierung und Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes das Bild 
des Menschen in diese Richtung 
zu verändern scheint und der ein-
zelne Arbeitnehmer nur mehr als 
ein frei verfügbares, der Flexibilität 
anpassungsfähiges Subjekt ange-
sehen wird, das vom Staat markt-
fähig ausgebildet und just in time 
dem Produktionsprozess zugeführt 
wird – bis zur fälligen Entlassung. 

 

Folgende Entwicklungen 
verfolgt der Diözesanrat der 
Katholiken mit Sorge: 

• Infolge von Deregulierung und 
Flexibilisierung nimmt die Ver-
wundbarkeit und Verunsiche-
rung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer dramatisch 
zu. Immer mehr Menschen ba-
lancieren auf einem schmalen 
Grat. Ein Schicksalsschlag wie 
Krankheit, Unfall, Scheidung 
oder der plötzliche Verlust des 
Arbeitsplatzes führt mindestens 
vorübergehend unter die Ar-
mutsgrenze. Selbst geringe 
Einkommenseinbußen können 
die gesamte Haushaltsökono-
mie in Mitleidenschaft ziehen. 
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Dies alles bewirkt ein allgemei-
nes Gefühl der Unsicherheit, 
welches sämtliche Arbeitneh-
mer, einschließlich derjenigen, 
die zur Mittelschicht zählen, in 
Mitleidenschaft zieht. Eine Stu-
die des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung belegt, 
dass die bislang stabile Mittel-
schicht, der ökonomisch und 
politisch zuverlässigste Stütz-
pfeiler der Republik, wankt. Die 
Folge ist: Gerade in der Mittel-
schicht wächst die Angst vor 
dem sozialen Abstieg. Der An-
teil der Menschen, die sich 
„keine Sorgen“ machen, lag in 
den 1980er Jahren noch über 
40 Prozent und in den 1990er 
Jahren in Gesamtdeutschland 
bei rund 30 Prozent. In den 
letzten Jahren, auch in den 
wachstumsstarken Jahren 2006 
und 2007, lag der Anteil nur 
noch bei rund 23 Prozent. 

• Die Dezentralisierung der be-
trieblichen Organisation, die 
Flexibilisierung der Beschäfti-
gung und die Auslagerung der 
Produktion machen vor keiner 
Kern- und Stammbelegschaft 
halt. Dies bewirkt ein allgemei-
nes Gefühl der Unsicherheit, 
welches sämtliche Arbeitneh-
mer in Mitleidenschaft zieht. 
„Prekarität“ ist ein Prozess, der 
nicht nur auf einige gering ent-
lohnte Beschäftigungsformen 

begrenzt ist, sondern auf das 
gesamte Erwerbssystem wirkt. 
Denn die Unternehmen ver-
wandeln sich mehr und mehr in 
lose verkoppelte Wertschöp-
fungsketten mit einem kleiner 
werdenden Stamm fester Mit-
arbeiter und einer größer wer-
denden flexiblen „Reservear-
mee“ aus befristet Beschäftig-
ten, Leiharbeitern, Aushilfskräf-
ten, freien Mitarbeitern, Subun-
ternehmern und Praktikanten. 
Auch wenn in Deutschland die 
Mehrheit der Beschäftigten 
noch immer einem so genann-
ten „Normalarbeitsverhältnis“, 
also einer unbefristeten, konti-
nuierlichen Vollzeitbeschäfti-
gung nachgeht, können wir ei-
nen schleichenden Bedeu-
tungsverlust des klassischen 
Arbeitnehmers beobachten. 
Zum einen nimmt ihre Zahl ab, 
zum anderen haben die übrig 
gebliebenen Mitglieder der 
Stammbelegschaften die prekä-
re Arbeitsrealität von befristet 
Beschäftigten, Leiharbeitern 
und Praktikanten immer vor 
Augen. Die Festangestellten 
beschleicht ein diffuses Gefühl 
von Ersetzbarkeit. 

• Die wachsende Unsicherheit 
erschwert es, einen längerfristi-
gen, halbwegs realistischen 
Lebensplan zu entwickeln. Dies 
hat u. a. auch Folgen für die 
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Familienplanung. Mehrere Stu-
dien kommen übereinstimmend 
zu dem Ergebnis, dass neben 
einer gefestigten Partnerschaft 
die Arbeitsplatzsicherheit die 
wichtigste Voraussetzung für 
die Familiengründung ist.3 

Wenn ein Viertel aller Berufstä-
tigen unter 25 Jahren aber nur 
noch einen befristeten Arbeits-
vertrag erhält, ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Entschei-
dung für Kinder immer weiter 
hinausgezögert wird. Um es 
plakativ und fast zynisch zu sa-
gen: Die politisch auf den Weg 
gebrachte Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes ist ein äußerst 
wirkungsvolles Verhütungsmit-
tel für junge Paare. Und wenn 
Millionen von Menschen über 
den neuralgischen Punkt „Ar-
beit“ in ihrer persönlichen und 
sozialen Existenz verunsichert 
werden, ist es auch nicht ver-
wunderlich, wenn davon keine 
Wogen von Konsumfreude, Ri-
sikobereitschaft und optimisti-
scher Lebensplanung ausge-
hen. 

• Der flexibilisierte und deregu-
lierte Kapitalismus untergräbt 
das Vertrauen in Marktwirt-

                                      
3 Vgl. Dr. Bernhard Payk/Alexandra Schmider 
Bevölkerung, Kinder? Jetzt nicht! – Aber wann 
dann? Wie Arbeitsplatzunsicherheit die Famili-
engründung beeinträchtigt, in: Statistisches Mo-
natsheft Baden-Württemberg 8/2009, S. 11-14. 

schaft und Demokratie. Aus der 
sozialen Unsicherheit entsteht 
eine Gemengelage aus politi-
schem Verdruss und diffuser 
Angst. Es ist weniger die Angst 
vor den Risiken des Marktes, 
sondern mehr vor einer rich-
tungslosen kapitalistischen Dy-
namik, die scheinbar durch 
nichts mehr, auch nicht durch 
die Politik gesteuert werden 
kann. 

• Viele Menschen haben das Ge-
fühl, dass ihre eigene Leistung 
nicht mehr entsprechend hono-
riert wird. Wenn sie genauso 
viel arbeiten wie die fest ange-
stellten Kollegen in den Büros 
nebenan, selber aber nur 
schlecht verdienende Leiharbei-
ter sind, dann glauben viele 
Bürger, dass sich ihre Leistung 
nicht lohnt. Wenn Gleiches 
nicht gleich behandelt wird, füh-
len sie sich ungerecht behan-
delt. 



Unsere Diagnose:  
Atypische Arbeitsverhältnisse werden zum Problem 
 

 
Der Wandel der Arbeitswelt zeigt 
sich vor allem an der Zunahme der 
atypischen Arbeitsverhältnisse. Zu 
diesen zählen: Leiharbeit, befriste-
te Beschäftigung, Mini- und Gele-
genheitsjobs sowie Scheinselb-

ständigkeit. Im Folgenden wird 
dargelegt, welche Entwicklungen 
in den einzelnen Bereichen wahr-
zunehmen sind. Dabei wird immer 
auch dargelegt, welche Trends der 
Diözesanrat kritisch verfolgt: 

 

1. Kritische Entwicklungen in den Bereichen: Leiharbeit,  
befristete Beschäftigung, Minijobs, Selbständigkeit 

 

a) Leiharbeit 

In der Leiharbeit besteht ein spezi-
fisches „Dreiecksverhältnis“ zwi-
schen Leiharbeitnehmer, Leihar-
beitsunternehmen und Einsatzun-
ternehmen. Der Leiharbeitnehmer 
ist bei einer Leiharbeitsfirma an-
gestellt. Seine Arbeitsleistung er-
bringt er im Gegensatz zum „nor-
malen“ Arbeitnehmer allerdings 
nicht im Leiharbeitsunternehmen. 
Er wird an ein anderes Unterneh-
men ausgeliehen. In diesem besit-
zen die dortigen Vorgesetzten die 
Weisungsbefugnis über den Leih-
arbeitnehmer und die Verantwor-
tung für den Arbeitsschutz. Der 
Leiharbeitnehmer untersteht damit 
fachlich der Weisung des Entleih-
unternehmens und disziplinar-
rechtlich der seines Arbeitgebers, 
der Leiharbeitsfirma. Gesetzliche 
Grundlage für die Tätigkeit der 

Leiharbeitsunternehmen ist das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 
(AÜG). 

Die Leiharbeit erlebte in Deutsch-
land bis zur Wirtschaftskrise im 
Herbst 2008 einen gewaltigen 
Boom.4 Zwischen Juni 1999 und 
Juni 2008 hat sich ihre Zahl bei-
nahe verdreifacht. In Relation zu 
den sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten stieg der Anteil der 
Leiharbeiter auf 2,6 Prozent an 
(Mitte 2004 waren es noch 1,3 
Prozent). Seit 2004 nahm ihre 
Zahl besonders stark zu. Insbe-
sondere arbeitsmarktpolitische 
Weichenstellungen begünstigten 
den kräftigen Anstieg. So entfällt 

                                      
4 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktbe-
richterstattung: Der Arbeitsmarkt in Deutschland, 
Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg 
2010, S. 9-13; Statistisches Bundesamt, Atypi-
sche Beschäftigung (September 2008), a.a.O., 
S. 12. 
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seit dem neuen Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz (1.1.2004) die „Ü-
berlassungshöchstdauer“, die den 
Einsatz eines Leiharbeiters bei ei-
nem Entleiher zeitlich begrenzte. 
Seitdem ist es erlaubt, Leiharbeiter 
zeitlich unbefristet im selben Be-
trieb einzusetzen (zuvor waren 
zwei Jahre das Maximum, ur-
sprünglich sogar nur drei Monate). 
Auch das Synchronisations- und 
besondere Befristungsverbot wur-
de gestrichen. Das heißt: Die 
Dauer des Arbeitsvertrages mit 
dem Verleihunternehmen kann 
sich auf die Dauer des Einsatzes 
im Einsatzbetrieb beschränken. 
Darüber hinaus dürfen Mitarbeiter 
mehrfach hintereinander neu ein-
gestellt werden (Kettenverträge).5 
Hinzu kam die günstige Wirt-
schaftskonjunktur. So stieg die 
Zahl der Leiharbeiter von 2005 auf 
2006 um 34 Prozent. Zu Beginn 
des wirtschaftlichen Aufschwungs 
entstanden gut drei Viertel der 
neuen  Stellen in der Leiharbeits-
Branche, im September 2006 wa-
ren es immer noch 45 Prozent.6 
Von Mitte 2006 bis Mitte 2007 leg-
te die Zahl der Leiharbeiter noch-
mals um über zwanzig Prozent zu. 
                                      
5 Im Gegenzug zur Abschaffung der Überlas-
sungshöchstdauer, des Synchronisations- und 
Wiedereinstellungsverbots wurde die tarifliche 
Entlohnung eingeführt. Diese liegt allerdings 
überwiegend unter den Tarifen der Einsatzbe-
triebe. 
6 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Zeitarbeit 2010, 
a.a.O., S. 14. 

Im Sommer 2008 wurde mit 
765.000 Leiharbeitern der Höhe-
punkt erreicht. Kurz darauf ist zwar 
Infolge der Wirtschaftskrise ist 
zwar ihre Zahl stark eingebro-
chen7, die Krise hat der Branche 
aber nicht nachhaltig geschadet. 
Seit Juni 2009 steigt die Zahl der 
Leiharbeiter aber wieder. Im Feb-
ruar 2010 stieg die Zahl im Ver-
gleich zu Dezember 2009 um 18 
000 auf insgesamt 670.000. Der 
Trend zeigt weiter steil nach oben. 
Die Erfahrung zeigt: Nach jeder 
Wirtschaftskrise klettert die Zahl 
der Leiharbeiter ein Stück höher. 
Das Institut für Wirtschaftsfor-
schung Halle rechnet damit, dass 
es in zehn Jahren vier bis fünf Mil-
lionen Leiharbeiter in Deutschland 
gibt. 

Aus folgenden Gründen ist für Ar-
beitgeber die Leiharbeit attraktiv: 

• Auf Personalengpässe oder sai-
sonale Auftragsspitzen können 
sie bei relativ kleiner Stammbe-
legschaft flexibel reagieren. 
Marktbedingte Schwankungen 
können sie ausgleichen.  

• Die Unternehmen sind bei Kün-
digung von Leiharbeitern nicht 
an Kündigungsfristen gebunden. 
Zudem haben sie keine Abfin-

                                      
7 Im Juni 2009 standen knapp 610.000 Leihar-
beiter in Verleihbetrieben unter Vertrag, mehr als 
doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor (+323.300 
oder +113 Prozent), aber rund ein Viertel weni-
ger als im Sommer 2008 (ebd., S. 9) 
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dungen und keine arbeitsrechtli-
chen Prozesse zu befürchten, 
wenn sie Leiharbeitsplätze ab-
bauen. 

• Kündigungen von Leiharbeit-
nehmern berühren nicht das 
Image des Unternehmens. 

• Die Unternehmen senken die 
Arbeitskosten aufgrund der 
niedrigeren Löhne der Leihar-
beitskräfte. Der Gleichbehand-
lungsgrundsatz (seit 2002) be-
sagt zwar, dass Leiharbeitneh-
mern nach zwölfmonatiger Be-
schäftigung im gleichen Betrieb 
gleiche Arbeitsbedingungen und 
Entlohnung wie der Stammbe-
legschaft zustehen. Durch tarif-
vertragliche Sonderregelungen 
kann dieses Gebot seit 2003 
umgangen werden. Die niedri-
geren Arbeitskosten sind auch 
ein Grund, warum ein großer 
Teil der Leiharbeiter im Metall- 
und Elektrobereich eingesetzt 
wird. Im Metall- und Elektrobe-
reich sind die regulären Tarife 
besonders hoch und somit die 
Einspareffekte für die Unter-
nehmen sehr groß. Kosten spa-
ren die Unternehmen auch da-
durch, dass sie nicht für die 
Fortbildung der Leiharbeiter zu-
ständig sind. 

• Auch für die (Leih-)Arbeitneh-
mer können sich positive Aspek-
te ergeben. Leiharbeitsverhält-

nisse können den (Wieder-) Ein-
stieg in das Erwerbsleben er-
leichtern. Gelegentlich besteht 
die Möglichkeit, von der Leihar-
beit in ein dauerhaftes Beschäf-
tigungsverhältnis bei einem 
Einsatzbetrieb zu wechseln 
(„Klebeeffekt“).  

Folgende Aspekte sind bei der 
Leiharbeit kritisch zu bewerten: 

• In vielen Unternehmen ver-
drängt Leiharbeit die Normalbe-
schäftigung. Ein Viertel der Un-
ternehmen, die Kunden einer 
Leiharbeitsfirma sind, ersetzen 
durch Leiharbeiter bestehende 
reguläre Beschäftigung in ihrem 
Betrieb.8 Ein Großteil der neu 
entstandenen Arbeitsplätze sind 
keine Festanstellungen, sondern 
Leiharbeitsplätze. Leiharbeit 
fungiert nicht mehr nur als Per-
sonalpuffer und konjunktureller 
Notnagel. Eine wachsende Zahl 
von Unternehmen baut sich da-
mit eine flexible „Zweitbeleg-
schaft“ auf, die in Krisensituatio-
nen bevorzugt abgebaut wird.9 
Das heißt: Mit Leiharbeitern ver-
schaffen sich Unternehmen eine 
Verfügungsmasse von Arbeits-
kräften, die anzutreten haben, 
wenn sie gebraucht werden, und 

                                      
8 Vgl. Ulrike Meyer-Timpe, Arbeitskraft auf Abruf, 
in: Die Zeit Nr. 18/2007 (26.04.2007) 
9 Vgl. Bundesagentur für Arbeit, Zeitarbeit 2010, 
a.a.O., S. 16. 
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lautlos verschwinden, wenn sie 
überflüssig sind. Leiharbeit 
wohnt daher eine „deutliche 
Tendenz zur Spaltung zwischen 
Rand- und Kernbelegschaft“10 
inne. 

• Unternehmen gründen auch 
selbst Leiharbeitsfirmen, um von 
dieser Tochterfirma oder Servi-
cegesellschaft Arbeiter auslei-
hen, beispielsweise Telekom 
(Vivento) oder die Deutsche 
Bahn (DB-Zeitarbeit). Überzäh-
lige Mitarbeiter werden in diesen 
Verleihagenturen „zwischenge-
lagert“ und entweder je nach 
Bedarf zu außertariflichen Kon-
ditionen im Kernbetrieb einge-
setzt (in den Betrieb „zurückge-
holt“) oder an andere Firmen 
ausgeliehen.11 Die Folge ist: 
Reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse werden verdrängt und 
die Löhne werden gedrückt. 

• Leiharbeiter leben in einer per-
manenten Erwerbsunsicherheit. 
Seitdem für Leiharbeitsfirmen 
das Synchronisations- und be-
sondere Befristungsverbot nicht 
mehr gilt, ist die Branche, die ih-
ren Kunden die Beschränkun-
gen des Kündigungsschutzes 

                                      
10 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., S. 7. 
11 Berthold Vogel, Leiharbeit. Aktuelle sozialwis-
senschaftliche Befunde zu einer prekären Be-
schäftigungsform, Hamburg 2000. 

abnimmt, selbst nicht an den 
Kündigungsschutz gebunden.12 
Unter diesen Bedingungen ist es 
nicht möglich, eine berufliche 
Perspektive zu entwickeln und 
für die Zukunft zu planen. 

• Leiharbeit ist nur selten ein 
Sprungbrett in eine Festanstel-
lung. Der so genannte „Klebeef-
fekt“ ist sehr gering: Im Schnitt 
werden nur 7 Prozent der Leih-
arbeiter dauerhaft übernom-
men., so eine Studie der Ber-
telsmann-Stiftung:13 Auf der ei-
nen Seite gibt es recht lange 
Verweildauern in Leiharbeit mit 
entsprechend langen Verleihzei-
ten – etwa als quasi dauerhaft 
eingesetztes Personal in der 
verarbeitenden Industrie, das in 
schweren Krisensituationen be-
vorzugt abgebaut wird. Auf der 
anderen Seite ist Leiharbeit häu-
fig von sehr kurzen Beschäfti-
gungsdauern geprägt, die von 
Phasen der Nichterwerbstätig-
keit unterbrochen werden. Auch 
insofern ist diese Beschäfti-
gungsform kein Königsweg für 
die Eingliederung von Nichter-
werbstätigen in den Arbeits-
markt. 

                                      
12 Vgl. Ulrike Meyer-Timpe, Arbeitskraft auf Ab-
ruf, in: Die Zeit Nr. 18/2007 (26.04.2007) 
13 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., S. 22. 
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• Weil Leiharbeiter einem anderen 
Tarifvertrag unterliegen, erhal-
ten sie auch bei gleicher Qualifi-
kation und bei gleichen Aufga-
ben deutlich weniger Lohn als 
Beschäftigte in Festanstellung.14 
Zwar werden laut einer reprä-
sentativen Betriebsrätebefra-
gung des Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaftlichen Instituts 
(WSI) in der Hans-Böckler-
Stiftung Stammbeschäftigte und 
Leiharbeiter in fast jedem vier-
ten Einsatzbetrieb für gleiche 
Tätigkeiten auch gleich bezahlt. 
In der großen Mehrheit der Be-
triebe liegt der Lohn der Leihar-
beiter jedoch unter dem von 
Stammbeschäftigten - durch-
schnittlich um 29 Prozent, in 
manchen Bereichen bis zu 45 
Prozent.15 Ein Teil der Leihar-
beiter kann mit seinem Lohn 
den Lebensunterhalt nicht absi-
chern. Jeder achte benötigt zu-
sätzlich staatliche Subventio-
nen. Hinzu kommen weniger Ur-
laub und die Ausgrenzung aus 
der betrieblichen Rente, aus 
vermögenswirksamen Leistun-
gen und betrieblichen Gratifika-
tionssystemen. 

                                      
14 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., S. 22f. 
15 Vgl. Leiharbeit - Konkurrenz für die Stammbe-
legschaft, in: Böckler Impuls 06/2008. 

• Durch die geringere Entlohnung, 
hohe Fluktuation und Befristung 
besteht für viele Leiharbeitneh-
mer die Gefahr einer prekären 
sozialen Absicherung, da beim 
Bezug von Leistungen der Sozi-
alversicherung die Höhe und die 
Bezugsdauer des Erwerbsein-
kommens ausschlaggebend 
sind. Aufgrund des niedrigen 
Lohns ist es nicht möglich, in 
ausreichendem Maße für das 
Alter vorzusorgen. 

• Die Rechtsposition von Leihar-
beitern entspricht nicht der 
Rechtsposition regulär Beschäf-
tigter gemäß dem Betriebsver-
fassungsgesetz. Da ein Leihar-
beiter im eingesetzten Betrieb 
kein Betriebsangehöriger ist, ist 
der Betriebsrat dort für ihn nicht 
zuständig. Er kann zwar vom 
Betriebsrat der Einsatzfirma be-
raten werden, aber dessen 
Handlungsmöglichkeiten sind 
eingeschränkt, weil er ja Mitar-
beiter der Leiharbeitsfirma ist. 
Umgekehrt ist der Betriebsrat 
der Leiharbeitsfirma nicht zu-
ständig für die Arbeitsbedingun-
gen in der Einsatzfirma. So kann 
derzeit ein Leiharbeitnehmer, 
der notwendige Arbeitsschutz-
einrichtungen einfordert, einfach 
durch einen neuen Leiharbeit-
nehmer ausgetauscht werden, 
ohne dass einer der beiden Be-
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triebsräte etwas unternehmen 
kann. 

• Wenn Unternehmen immer 
mehr Leiharbeiter einsetzen, 
sinkt auch ihre Ausbildungsbe-
reitschaft. Ein Mangel an Solida-
rität unter den Unternehmen tut 
sich auf. Die einen bilden aus, 
die anderen greifen nur auf die 
ausgebildeten Arbeitnehmer zu-
rück. 

• Die schlechteren Arbeitsbedin-
gungen für die Leiharbeiter ver-
unsichern und spalten die ge-
samte Belegschaft. Nicht selten 
werden von den Unternehmen 
Stammbelegschaft und Leihar-
beiter gegeneinander ausge-
spielt. Weil Leiharbeit mehr und 
mehr in die Segmente qualifi-
zierter Facharbeit und Angestell-
tentätigkeit vordringt, entfacht es 
eine starke symbolische Wir-
kung, die weit über ihre ge-
samtwirtschaftliche Relevanz 
hinausgeht.16 

 

                                      
16 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., S. 22. 

b) Befristete Arbeitsverhältnisse 

Ein befristetes Arbeitsverhältnis 
endet nach Ablauf der Frist, ohne 
dass gekündigt werden muss. Im 
Gegensatz zu unbefristeten Ar-
beitsverhältnissen spielen Kündi-
gungsschutz und Abfindungsrege-
lungen keine Rolle. 

Die Anzahl der befristeten Arbeits-
verhältnisse hat sich seit 1991 fast 
verdoppelt. Im Jahr 2008 waren 
2,7 Millionen Menschen nur mit 
einem befristeten Vertrag ange-
stellt, das sind 8,9 Prozent aller 
Beschäftigten.17 1991 waren noch 
5,1 Prozent befristet beschäftigt. 
Gerade bei jüngeren Menschen 
nimmt befristete Arbeit zu. In der 
Altersgruppe der 20 bis 25-
jährigen arbeitet gut jeder Vierte 
mit befristetem Vertrag. Bei Be-
schäftigten ab dem dreißigsten 
Lebensjahr geht der Anteil zeitlich 
begrenzter Beschäftigungen zwar 
merklich zurück. Trotzdem betrug 
er für die 30 bis unter 40-jährigen 
noch 9,3 Prozent und bei 40 bis 
unter 50-jährigen 6,1 Prozent.  

                                      
17 Vgl. Statistisches Bundesamt, Befristete Be-
schäftigung: Jeder elfte Vertrag hat ein Verfalls-
datum, Wiesbaden 2010. – Die Zahlen des Sta-
tistischen Bundesamtes beziehen sich auf 
„Kernerwerbstätige“ im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren, ohne Auszubildende sowie Schülerin-
nen, Schüler und Studierende mit Nebenjob. Oft 
werden bei Angaben zu befristeten Arbeitsver-
hältnissen Auszubildende im dualen System 
mitgezählt. Dann verdoppelt sich der Anteil von 
Zeitverträgen auf fast 16 %. 
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Waren befristete Beschäftigung 
ohne sachlichen Grund bei Neu-
einstellung bis zum Beschäfti-
gungsförderungsgesetz von 1985 
maximal für ein Jahr möglich, ist 
seit 2001 bis zur Gesamtdauer 
von zwei Jahren eine dreimalige 
Verlängerung eines befristeten 
Vertrages möglich. Weitere Er-
leichterungen für befristete Arbeit 
gelten für ältere Arbeitnehmer so-
wie einstellende Existenzgründer. 

Für den Arbeitgeber bedeutet der 
Abschluss befristeter Arbeitsver-
träge eine größere personalpoliti-
sche Flexibilität. Die Anpassung 
des Personalbestandes an aktuel-
le Bedarfslagen kann so kosten-
günstig und problemlos erfolgen. 
Unternehmen nutzen diese Mög-
lichkeit immer mehr: Von 2001 bis 
zum ersten Halbjahr 2009 hat sich 
der Anteil befristeter Verträge bei 
allen Neueinstellungen von 32 auf 
47 Prozent erhöht. Befristete Ver-
träge werden also immer mehr als 
verlängerte Probezeit genutzt.18 
Darüber hinaus erlaubt das Teil-
zeit- und Befristungsgesetz bei 
Projekten eine Zeit- und Sach-
grundbefristung. Das heißt: Unter-
nehmen können befristet für die 
Laufzeit eines Projektes Arbeit-
nehmer einstellen. Rund jeder 

                                      
18 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., S. 18. 

zweite zunächst befristet Beschäf-
tigte wird von seinem Betrieb spä-
ter unbefristet übernommen. 

Besonders häufig finden sich be-
fristete Arbeitsverhältnisse im Be-
reich „Öffentliche und private 
Dienstleistungen“, mit einem Anteil 
von 13,3 Prozent.19 Im öffentlichen 
Dienst spielt insbesondere im kul-
turellen, sozialen und wissen-
schaftlichen Bereich die projektbe-
zogen finanzierte Arbeit eine im-
mer wichtigere Rolle. Neueinstel-
lungen werden dort mittlerweile zu 
zwei Dritteln über befristete Ver-
träge geregelt, die Übernahme-
quote beträgt lediglich ein Viertel 
und mehr als ein Drittel aller Ar-
beitsverhältnisse wird beendet, 
weil befristete Verträge auslau-
fen.20 

Für Beschäftigte können befristete 
Arbeitsverhältnisse eine Brücken-
funktion haben: Einerseits beim 
Einstieg in den Arbeitsmarkt, aber 
auch, um den Kontakt zum Er-
werbsleben zu erhalten und so 
möglicherweise eine dauerhafte 
Beschäftigung zu finden. Befristete 
Beschäftigung kann auch dazu 
dienen, Beschäftigungsfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. 

                                      
19 Vgl. Statistisches Bundesamt, Befristete Be-
schäftigung (März 2010), a.a.O., S. 3. 
20 Vgl. W. Eichhorst u.a., Atypische Beschäfti-
gung (Studie der Bertelsmann-Stiftung 2010), 
a.a.O., 18f. 
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Folgende Aspekte sind bei befris-
teten Beschäftigungsverhältnissen 
kritisch zu bewerten: 

• Befristete Arbeitsverhältnisse 
führen auch zu einer Erhöhung 
der Brüche in den individuellen 
Erwerbsbiographien, die wie-
derum negativ auf die soziale 
Sicherung des Einzelnen rück-
wirken (Anwartschaften auf 
Leistungen der Renten- und Ar-
beitslosenversicherung). 

• Dass durch befristete Verträge 
Arbeitslosigkeit abgebaut wird, 
lässt sich empirisch kaum bele-
gen. Vielmehr macht die Aus-
weitung der Befristung einen 
Stellenabbau leichter möglich. 
Das führt zu einer Verschlechte-
rung der qualitativen Siche-
rungsstandards für Arbeitneh-
mer. Es erschwert die Lebens-
planung. Dies hat auch Folgen 
für die Familienplanung. Wenn 
ein Viertel aller Berufstätigen 
unter 25 Jahren nur einen be-
fristeten Arbeitsvertrag hat, ist 
es nicht verwunderlich, wenn die 
Entscheidung für Kinder immer 
weiter hinausgezögert wird – bis 
es dann vielleicht zu spät ist. 

 

c) Geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse (Mini-Jobs) 

Als geringfügig gelten Beschäfti-
gungsverhältnisse, wenn bei dau-
erhafter Beschäftigung das Ar-
beitseinkommen 400 € im Monat 
nicht übersteigt oder wenn das 
Beschäftigungsverhältnis nicht für 
länger als 50 Arbeitstage oder 
zwei Monate im Jahr vereinbart ist. 

Die Zahl der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse, die so 
genannten „Mini-Jobs“, hat vor al-
lem infolge der gesetzlichen Neu-
regelung zu Jahresbeginn 200321 
stark zugenommen. Betrug die 
Zahl der so genannten „Mini-Jobs“ 

                                      
21 Das 2003 in Kraft getretene 2. Hartz-Gesetz 
hat die Verdienstgrenze für Minijobs von 325 € 
auf 400 € angehoben und die 15-Stundengrenze 
abgeschafft. Die Versicherungspflicht in Neben-
jobs wurde aufgehoben, die Gesamtabgaben für 
die Arbeitgeber auf 25 Prozent festgelegt, die 
am 1. Juli 2006 auf 30 Prozent angehoben wur-
den. Von der Arbeitgeberpauschale von 30 % 
des Verdienstes entfallen 15 % auf die gesetzli-
che Rentenversicherung, 13 % auf die gesetzli-
che Krankenversicherung und 2 % einheitliche 
Steuern an den Bundeshaushalt. Für Mini-Jobs 
in Privathaushalten gilt eine geringere Abgaben-
quote von 12 % (je 5 % an die GRV und GKV 
sowie ebenfalls 2 % Steuern). Jeder kann völlig 
steuerfrei einen Mini-Job annehmen, selbst 
wenn im Hauptberuf 100.000 Euro verdient wer-
den. Die Freistellung bleibt auch dann noch er-
halten, wenn das Einkommen aus dem Mini-Job 
nicht über 800 Euro im Monat liegt (sog. Midi-
Job). Im Übrigen ist auch der Arbeitgeber nicht 
verpflichtet, die pauschale Steuer von 2 % zu 
zahlen. Wenn der Arbeitgeber diese pauschale 
Steuer nicht übernimmt, muss der Arbeitnehmer 
eine Lohnsteuerkarte vorlegen. Das kann sinn-
voll sein, wenn darauf die Klassen I, II, III oder IV 
eingetragen sind. Hier fällt bei einem 400-Euro-
Job jeweils keine Steuer an – so dass der Ar-
beitgeber auch die 2% Pauschale sparen könn-
te. In Steuerklasse V sind aber bei einem 400-
Euro-Job 48,50 Euro Lohnsteuer zu entrichten, 
in Steuerklasse VI 60 Euro. 
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im März 2003 noch etwa 4,8 Mio., 
so hat sie sich seitdem auf 7,2 
Mio. erhöht (+ 45 %).22 Ein Drittel 
(2,3 Mio. Personen) üben die ge-
ringfügige Beschäftigung als Ne-
bentätigkeit aus. Der Anteil der 
Frauen ist wesentlich höher als 
der der Männer: etwa zwei Drittel 
aller geringfügig Beschäftigten 
sind Frauen. Die geringfügig Be-
schäftigten nehmen mittlerweile 
einen erheblichen Anteil der Er-
werbstätigen ein (24,5 %). 

Im Mini-Job beschäftigte Arbeit-
nehmer unterliegen nicht der Ver-
sicherungspflicht. Lediglich die Ar-
beitgeber müssen eine Pauschal-
abgabe von 30% des Verdienstes 
entrichten, für die Arbeitnehmer 
entstehen hieraus jedoch keine 
Leistungsansprüche. Ausschließ-
lich geringfügig Beschäftigte sind 
daher oftmals auf anderem Wege 
sozialversicherungsrechtlich ab-
gesichert: Ehefrauen über abgelei-
tete sozialversicherungsrechtliche 
Ansprüche des Ehemannes, Schü-
ler und Studierende über die stu-
dentische oder Familien-Kran-
kenversicherung, Rentner über die 
Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR). Weiterhin sind unter den 
geringfügig Beschäftigten auch 
Arbeitslose, die ihren Lebensun-
terhalt aufstocken und für die vom 

                                      
22 Stand: März 2009. Diese Zahl hat sich seit 
Ende 2005 kaum verändert. 

Staat Mindestbeiträge zur Sozial-
versicherung gezahlt werden. 

Folgende Aspekte sind bei gering-
fügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen  kritisch zu bewerten: 

• Durch Mini-Jobs werden nicht 
selten sozialversicherungspflich-
tige Voll- oder Teilzeitarbeits-
verhältnisse in Mini-Jobs auf-
gespalten.23 

• Die Verdrängung von sozialver-
sicherungspflichtigen Jobs 
durch Mini-Jobs gefährdet die 
Finanzierungsbasis der Sozial-
versicherung. 

• Geringfügig Beschäftigte erwer-
ben keine eigenständigen sozi-
alversicherungsrechtlichen An-
sprüche. 

• Häufig werden arbeits- und tarif-
rechtliche Ansprüche nicht ge-
währt (Entgeltfortzahlung im 

                                      
23 Vgl. dazu folgendes Beispiel aus Peter Bofin-
ger, Wir sind besser, als wir glauben, München 
2005, S. 72: „Stellt ein Arbeitgeber eine Vollzeit-
kraft ein, die 7,50 Euro netto in der Stunde ver-
dient und 160 Stunden im Monat arbeiten soll, 
muss er ihr einen Bruttolohn von 1.908 Euro 
zahlen, was ihm zuzüglich zum Arbeitgeberbei-
trag zu den Sozialversicherungen pro Monat 
2.314 Euro kostet. Wenn sich der Arbeitgeber 
stattdessen für drei 400-Euro-Kräfte entscheidet, 
kommt er mit 1.200 Euro einer pauschalen Ab-
gabe von 25% […], also insgesamt 1.500 Euro 
davon. Der Vollzeit-Arbeitsplatz kommt ihm also 
54% teurer als dieselbe Tätigkeit, die auf drei 
Mini-Jobs aufgeteilt wird.“ Nach der Erhöhung 
der Pauschalabgabe auf 30% sieht die Rech-
nung so aus: Der Arbeitgeber muss nun 1.560 
Euro für die Mini-Jobs zahlen. Der Vollzeit-
Arbeitsplatz kommt ihm dann immer noch 48% 
teurer als dieselbe Tätigkeit, die auf drei Mini-
Jobs aufgeteilt wird. 
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Krankheitsfall, Feiertage, Ur-
laubsansprüche, tariflicher 
Grundlohn, tarifliche Zuschläge, 
Weihnachtsgeld), entweder weil 
Unkenntnis über die tatsächli-
chen Ansprüche besteht oder 
weil die prekäre Lage der Be-
schäftigten ausgenutzt wird. 

• Bei den Minijobs handelt es sich 
überwiegend um eine Niedrig-
lohnbeschäftigung.24 Mehr als 
90 Prozent der geringfügig Be-
schäftigten beziehen Niedrig-
löhne. 

• Geringfügig Nebenbeschäftigte 
haben oft bereits einen Arbeits-
platz (32 %), ihre zusätzliche 
Tätigkeit wirkt auf dem Arbeits-
markt wie eine Arbeitszeitver-
längerung und verhindert damit 
geradezu die Einstellung von 
Arbeitslosen. Manche Arbeit-
nehmer verzichten auf Über-
stunden oder verkürzen ihre Ar-
beitszeit, um einen Zweitjob an-
nehmen zu können, der als Mi-
nijob angemeldet wird. Dieses 
Modell ist so verbreitet, dass in 
Deutschland heute mehr Men-
schen einen Zusatzjob haben 
als in den USA. 

 

                                      
24 Zum Niedriglohnbereich siehe S. 29-31. 

d) „Generation Praktikum“ 

„Generation Praktikum“ - mit die-
sem Begriff wird seit einigen Jah-
ren die Lebenssituation einer 
wachsenden Anzahl von jungen 
Menschen unseres Landes be-
schrieben, die einen Hochschul-
abschluss vorweisen können oder 
eine berufliche Ausbildung absol-
viert haben. Die Shell-
Jugendstudie bezeichnet sie als 
eine „Pragmatische Generation 
unter Druck“. 

Gemäß einer Studie des Internati-
onalen Instituts für Empirische So-
zialökonomie (inifes) macht jeder 
fünfte junge Mensch im Alter zwi-
schen 18 und 34 nach dem Hoch-
schul- oder Berufsabschluss ein 
Praktikum.25 Am häufigsten wer-
den Praktika von schulisch Aus-
gebildeten26 absolviert (31%), ge-
folgt von den jungen Menschen, 
die einen Hochschulabschluss 
(24%) oder eine betriebliche Aus-
bildung gemacht haben (19%). 
Schulisch Ausgebildete befinden 

                                      
25 Vgl. Vgl. inifes, Was ist gute Arbeit? Anforde-
rungen an den Berufseinstieg aus Sicht der jun-
gen Generation. Ergebnisse einer repräsentati-
ven Befragung von Berufseinsteigern im Alter 
zwischen 18 und 34 Jahren mit abgeschlossener 
Berufsausbildung. Im Auftrag der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und 
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), Stadtbergen 2008. 
26 Bei Berufsgruppen im Bereich Gesundheits- 
und Erziehungswesen wie Erzie-
her/Erzieherinnen oder Krankenpflegekräfte 
schließt sich ein Pflichtpraktikum nach der Aus-
bildung an. 
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sich nicht nur insgesamt häufiger 
in einem Praktikum, sondern sie 
absolvieren auch – mit durch-
schnittlich 2,2 solcher Tätigkeiten 
– öfter Praktika nach der Ausbil-
dung. 

Die wichtigsten Branchen, in de-
nen Praktika ausgeübt werden, 
sind das verarbeitende Gewerbe, 
das Gesundheits- und Sozialwe-
sen, der Handel und der Bereich 
„Dienstleistungen für andere Un-
ternehmen“. Praktika nach Been-
digung eines Studiums werden 
besonders häufig von Geistes-, 
Kultur- und Sozialwissenschaftlern 
gemacht, und zwar in den Be-
schäftigungsbereichen Medien, 
Kultur und außerschulische Bil-
dung sowie Beratung.27 

Von allen freiwilligen Erst-Praktika, 
die nach Abschluss einer Hoch-
schule oder einer beruflichen Aus-
bildung absolviert werden, sind 51 
Prozent unbezahlt, 12 Prozent un-
angemessen und 37 Prozent an-
gemessen vergütet. Somit erhal-
ten mehr als die Hälfte der Prakti-

                                      
27 Dieter Grühn / Heidemarie Hecht, Generation 
Praktikum? Prekäre Beschäftigungsformen von 
Hochschulabsolventinnen und –absolventen. 
Eine Studie des Arbeitsbereichs Absolventenfor-
schung der FU Berlin im Auftrag der DGB-
Jugend und der Hans-Böckler-Stiftung, Berlin 
2007. Für die Studie wurden der Absolventen-
jahrgang des Wintersemesters 2002/03 der FU 
Berlin und der Universität Köln zu Praktika nach 
dem Studium, zur Berufseinstiegsbiografie und 
zur derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt 
im Herbst 2006, also dreieinhalb Jahre nach 
Studienabschluss, befragt. 

kanten mit Hochschul- oder Be-
rufsabschluss trotz des auch der-
zeit geltenden Rechtsanspruches 
keine Vergütung. Ein hoher Anteil 
wird im Grunde als normale Ar-
beitskraft eingesetzt; 30 Prozent 
der freiwilligen Praktikanten fühlen 
sich ausgenutzt.28 

Der Sinn von Praktika liegt darin, 
jungen Menschen die Möglichkeit 
zu bieten, sich beruflich zu orien-
tieren und weiterzuqualifizieren. 
Gerade wo die Abschlüsse relativ 
berufsfremd sind, ist es nachvoll-
ziehbar, dass Unternehmen Prak-
tika nutzen, um zu prüfen, ob die 
jeweilige Person für den Arbeits-
platz geeignet ist. Auch kritisieren 
wir nicht, wenn in Form eines 
Praktikums junge Menschen in ih-
re Tätigkeit eingearbeitet werden. 
Diese Entwicklung nimmt aber 
dann bedenkliche Formen an, 
wenn Praktika feste Anstellungs-
verhältnisse ersetzen und es sich 
bei immer mehr Praktika um „ver-
deckte reguläre Beschäftigung“ 
handelt. 

 

                                      
28 Vgl. inifes, Was ist gute Arbeit? a. a. O., Stadt-
bergen 2008. 



Prekäre Arbeit 

 
25

e) Prekäre Selbständigkeit 

Bei atypischen Beschäftigungs-
verhältnissen liegt der Akzent auf 
abhängiger Beschäftigung. Es 
können aber auch Formen neuer 
Selbständigkeit einbezogen wer-
den. 

Während nach dem 2. Weltkrieg in 
Deutschland lange Zeit die Zahl 
der Selbständigen rückläufig war, 
steigt sie seit den 1990er Jahren 
stark an.29 Ihre Zahl ist im Jahr 
2007 auf fast 4 Millionen angestie-
gen.30 Selbständige machen damit 
bereits über 10 % Prozent der Er-
werbsbevölkerung aus (Steigerung 
im Vergleich zu 1997 um über 20 
%). Getragen wird dieses Wachs-
tum vor allem durch die Zunahme 
der so genannten Solo-
Selbständigen, also der Selbstän-
digen ohne Beschäftigte.31 Mittler-

                                      
29 Vgl. Karin Schulze Buschoff; Claudia Schmidt, 
Allein, flexibel und mobil. Solo-Selbständigkeit 
nimmt in Europa stark zu. In: WZB Mitteilungen 
112/2006, S. 30-34; Karin Schulze Buschoff, Die 
soziale Sicherung von selbständig Erwerbstäti-
gen in Deutschland. (Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung. Discussion papers 
SP 1, 2006-107), Berlin 2006, S. 1-4; Gender-
monitor Existenzgründung 2005: Existenzgrün-
dungen im Kontext derArbeits- und Lebensver-
hältnisse in Deutschland, Statistisches Bundes-
amt, Wiesbaden 2006. 
30 Vgl. Statistisches Bundesamt, Atypische Be-
schäftigung (September 2008), a.a.O., S. 8. 
31 Allerdings sind Selbständige ohne Beschäftig-
te nicht immer „Solo-Selbständige“, denn zum 
einen wird ein kleinerer Teil der Unternehmen 
als Personen- und als Kapitalgesellschaften 
durch Teams gegründet und geführt und zum 
anderen erhalten etliche Selbständige mehr oder 
weniger regelmäßig Unterstützung durch mithel-
fende Familienangehörige. 

weile bilden diese mit 55,1% die 
Mehrheit unter den Selbständigen 
(1997 lag ihr Anteil noch bei 
48,8%). Zwischen 1997 und 2007 
hat sich die Zahl der Selbständi-
gen ohne Beschäftigte um über 30 
Prozent erhöht. Der Anteil der 
Selbständigen, die auch als Ar-
beitgeber fungieren, ist demge-
genüber rückläufig. Über drei Vier-
tel der Personen, die sich selb-
ständig machen, sind Solo-
Selbständige. Mittlerweile gibt es 
in Deutschland über zwei Millionen 
Solo-Selbständige. 

Weil die Solo-Selbständigen mit 
traditionellen Formen der Selb-
ständigkeit (Kleingewerbetreiben-
de, Mittelstandsbetriebe und „ver-
kammerte“ Berufe) nicht zu ver-
gleichen sind, spricht man auch 
von den „neuen Selbständigen“. 
Charakteristisch für diese ist, dass 
sie meist aus der Arbeitslosigkeit 
oder der Gruppe der Geringver-
diener kommen. Geringverdiener 
wählen vermehrt den Weg in die 
Selbständigkeit, um sich die Sozi-
alabgaben zu sparen. Eine weitere 
Ursache für den Boom der Solo-
Selbständigkeit ist die Existenz-
gründungsförderung für Arbeitslo-
se. Als arbeitsmarktpolitisches In-
strument hat diese in den letzten 
Jahren zunehmend an Bedeutung 
gewonnen. Ausschlaggebend für 
diese Entwicklung war unter ande-
rem die Einführung des Existenz-
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gründungszuschusses (Ich-AG) 
zum 1. Januar 2001 im Rahmen 
der Hartz-Reformen. Neben dem 
seit 1986 bestehenden Überbrü-
ckungsgeld steht damit ein zweites 
Förderinstrument für Arbeitslose, 
die sich selbständig machen wol-
len, zur Verfügung. 

Das Phänomen der „neuen“ Selb-
ständigkeit betrifft vor allem den 
Dienstleistungssektor sowie die 
Bereiche Bildung, Gesundheit, 
Kultur und Medien. Aber auch die 
Handwerksbranche ist von dieser 
Entwicklung betroffen, seitdem für 
viele Berufe der Meisterzwang ge-
fallen ist.32 Hier kann sich nun je-
der selbständig machen. Dazu ge-
hören etwa Friseure, Gebäuderei-
niger oder Fliesenleger. Ziel war 
es, den Wettbewerb im Handwerk 
anzukurbeln, die Existenzgrün-
dung zu erleichtern und somit 
Schwarzarbeit einzudämmen. 

Der Bedeutungszuwachs der 
„neuen Selbständigkeit“ kann in 
dem Sinn positiv gesehen werden, 
weil damit Arbeitslosigkeit über-
wunden, Schwarzarbeit vermieden 
und die Eigenverantwortlichkeit 
gefördert wird. Manche sprechen 
in diesem Zusammenhang von ei-
ner neuen Kultur der Selbständig-

                                      
32 Der Meisterzwang gilt noch in 41 Handwerks-
Berufen, vor allem dort, wo Gefahren lauern, 
also zum Beispiel bei Gerüstbauern, Klempnern 
oder Elektrotechnikern. 

keit.33 Auf der anderen Seite gibt 
es auch negative Aspekte an die-
ser Entwicklung. Vor allem Fol-
gendes ist bei der „neuen Selb-
ständigkeit“ kritisch zu bewerten: 

• Die „neue Selbständigkeit“ ist 
meist nicht auf einen kreativen 
Unternehmergeist zurückzufüh-
ren, der mit seinen Ideen auf 
dem Markt Erfolgsaussichten 
hat. Viele Menschen werden 
mehr oder minder in die Selb-
ständigkeit gedrängt. Für sie ist 
die Selbständigkeit eine Art letz-
ter Ausweg aus der Arbeitslo-
sigkeit bzw. aus dem Niedrig-
lohnbereich. Mit der Selbstän-
digkeit ändert sich aber nichts 
an ihren prekären Lebensbedin-
gungen. Weil sich immer mehr 
Geringverdiener für den Weg in 
die Selbständigkeit entscheiden, 
steigt nämlich die Anzahl der 
Menschen, die sich quasi zu 
Dumpingpreisen als Selbständi-
ge anbieten. Auch wenn ihnen 
das Geld aktuell mehr oder min-
der für das Leben reicht, so sind 
sie die armen Alten von morgen. 
Wegen ihres geringen Verdiens-

                                      
33 Vgl. Paula Protsch, Lebens- und Arbeitsquali-
tät von Selbständigen - objektive Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und subjektives Wohlbefin-
den einer heterogenen Erwerbsgruppe. (Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. 
Discussion papers SP 1, 2006-106), Berlin 2006. 
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tes können sie nicht für das Al-
ter vorsorgen.34 

• Mit der Änderung der Hand-
werksordnung wurde zwar die 
Schwarzarbeit eingedämmt. 
Auch stieg die Zahl der selb-
ständigen Handwerker. Anfang 
der 1990er-Jahre war jede vierte 
Handwerksfirma in Bayern ein 
Ein-Mann-Betrieb. Heute ist es 
jede dritte. Die Zahl der Fliesen-
leger in Bayern hat sich seit der 
Änderung der Handwerksord-
nung mehr als verdreifacht, die 
Zahl der Gebäudereiniger sogar 
mehr als verfünffacht.35 Da aber 
im Handwerk die Arbeit weniger 
geworden ist, die Konkurrenz 
aber gleichzeitig größer, ist ein 
gnadenloser Preiskampf ent-
standen. Mit dazu beigetragen 
haben auch die Internetportale, 
in denen Handwerker Aufträge 
ersteigern können. 

• Mit dem Wachstum der „neuen 
Selbständigen“ ist der Trend ei-
ner zunehmenden Verlagerung 
von abhängiger in quasi Selb-
ständige, nicht unter die Sozial-
versicherungspflicht fallende Be-
schäftigungsformen verbunden. 
Viele Arbeitgeber ziehen es im-

                                      
34 Vgl. K. Schulze Buschoff, Die soziale Siche-
rung, a.a.O. 
35 Karsten Böhne, Tischlern, Malern, Tapezieren. 
Im Handwerk steigt die Zahl der Einmannbetrie-
be, in: Bayerischer Rundfunk, Hörfunk Bayern 
(12. Februar 2008). 

mer häufiger vor, Aufträge an 
Solo-Selbständige zu vergeben, 
statt im eigenen Betrieb Be-
schäftigte einzustellen. Dadurch, 
dass die Leistungen außerhalb 
des Betriebes erbracht werden, 
fallen keine Sozialversiche-
rungsbeiträge an. Zudem wird 
das unternehmerische Risiko 
auf den Auftragnehmer bzw. 
den Solo-Selbständigen verla-
gert. Der politischen Öffentlich-
keit wurde in den 1990er Jahre 
dieses Problem im Zuge der 
Debatte um die so genannte 
Scheinselbständigkeit be-
wusst.36 Seitdem wird zwar 
durch gesetzliche Regelungen 
versucht, Schein-Selbständige 
für die Sozialversicherung zu er-
fassen und als Pflichtversicherte 
in die Rentenversicherung auf-
zunehmen. Allerdings erweist 
sich der Nachweis der (Schein-
)Selbständigkeit als sehr 
schwierig – nicht zuletzt des-
halb, weil bereits beschlossene 
strengere gesetzliche Regelun-

                                      
36 Vgl. Josef Reindl, Scheinselbständigkeit. Ein 
deutsches Phänomen und ein verkorkster Dis-
kurs, in: Leviathan 28 (2000), S. 413-433. Als 
„scheinselbständig“ gelten solche Erwerbstätige, 
die zwar den Status eines selbständigen Unter-
nehmers (freiwillig oder auf Drängen ihres „Auf-
traggebers“) beanspruchen, deren Tätigkeit in 
Wirklichkeit aber der eines Arbeitnehmers ent-
spricht. Die gesetzliche Grundlage für die Fest-
stellung von „Scheinselbständigkeit“ ist § 7 Abs. 
1 Satz 2 SGB IV, zuletzt geändert durch die 
„Hartz-Gesetze“ zum 1. Januar 2003 (Hartz II). 
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gen wieder zurückgenommen 
wurden.37 

• Weil viele Osteuropäer in Deut-
schland keine Arbeitsgenehmi-
gung erhalten, machen sie sich 
selbständig – was mittlerweile 
auch im Handwerksbereich oh-
ne Meisterschein möglich ist. 
Ein Gewerbe anzumelden ist 
auch für die Arbeitgeber attrak-
tiv: sie müssen für die Selbstän-
digen keine Sozialabgaben ab-
führen. Doch viele Selbständige 
haben nur einen einzigen Auf-
traggeber in Deutschland. Sie 
melden sich etwa als selbstän-
diger Fliesenleger an, arbeiten 
dann aber nur auf einer Baustel-
le für einen Auftraggeber. Sie 
sind scheinselbständig. 

• Auch das Modell der Ich-AG bie-
tet einen Anreiz für prekäre 

                                      
37 Dem Problem der Scheinselbständigkeit ist 
zum ersten Mal mit dem „Gesetz zu den Korrek-
turen in der Sozialversicherung und zur Siche-
rung von Arbeitnehmerrechten“ vom 19. Dezem-
ber 1998 (Korrekturgesetz) begegnet worden. 
Mit dem Gesetz wurden fünf (Vermutungs-
)Kriterien zur Definition der Scheinselbständig-
keit in § 7 Abs. 4 SGB IV eingeführt (keine eige-
nen Mitarbeiter, nur ein Auftraggeber, vergleich-
bare Tätigkeit, kein unternehmerisches Handeln 
und vorherige Beschäftigung beim Auftragge-
ber). Außerdem wurde die Beweislast zu Un-
gunsten des Selbständigen umgekehrt. Nach 
Protesten leitete die Bundesregierung bereits ein 
Jahr später mit dem „Gesetz zur Förderung der 
Selbständigkeit“ vom 20. Dezember 1999 (Neu-
regelung 2000) eine Kehrtwende ein. Durch das 
zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz II) wurde die Vermutungsre-
gelung zum 1. Januar 2003 abgeschafft. Die 
volle Beweislast bei der Feststellung von 
Scheinselbständigkeit trägt seitdem wieder vol-
lends die Deutsche Rentenversicherung Bund 
(ehemals BfA). 

Selbständigkeit. Die Ich-AG ist 
an sich gedacht für Arbeitslose, 
die sich selbständig machen. 
Sie stellt aber sowohl für Arbeit-
geber als auch für Arbeitnehmer 
ein Sozialabgaben-Sparmodell 
dar. Ein viel praktiziertes Bei-
spiel ist: Ein Unternehmer kün-
digt seiner Sekretärin, diese 
wird arbeitslos. Sie gründet nun 
ein Schreibbüro, in dem sie alle 
bisherigen Schreibarbeiten ihres 
früheren Chefs ausführt. Der 
große Vorteil für beide: Die So-
zialabgaben, die bei einem mo-
natlichen Brutto-Einkommen von 
z. B. 2.000 Euro 840 Euro 
betragen hätten, sind bei der 
Ich-AG zum Sparpreis zu ha-
ben. Sie betragen nur 400 Euro 
(230 Euro für die Rente und 170 
Euro für die Krankenkasse). 
Wenn die Sekretärin verheiratet 
ist und ihr Mann sozialversiche-
rungspflichtig ist, muss sie nicht 
einmal den Beitrag für die Kran-
kenkasse zahlen. Außerdem 
kommt noch die monatliche 
steuerfreie Förderung durch das 
Arbeitsamt in Höhe von 600 Eu-
ro dazu, wodurch sich im ersten 
Jahr eine Einsparung von 1.040 
Euro pro Monat ergibt; bei der 
verheirateten Sekretärin sind es 
sogar 1.210 Euro.38 

                                      
38 Beispiel nach Peter Bofinger, Wir sind besser, 
als wir glauben, München 2005, S. 171. 
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2. Atypische Arbeitsverhält-
nisse und Niedriglohn-
beschäftigung 

 

Gemäß der OECD-Definition gilt 
als Niedriglöhner, wer weniger als 
zwei Drittel des mittleren nationa-
len Stundenlohns (Medianbrutto-
lohns) verdient. In Deutschland 
liegt die Schwelle bei 7,18 Euro im 
Osten und 9,62 Euro im Westen 
(Stand 2007). 

Nach einer Untersuchung des 
Forschungsinstituts Arbeit und 
Qualifikation (IAQ) der Uni Duis-
burg-Essen39 ist seit 1995 die Zahl 
der Niedriglohnbeschäftigten in 
Deutschland um knapp 49 Prozent 
gestiegen. 6,5 Millionen Menschen 
- mehr als jeder fünfte Beschäftig-
te – arbeiten mittlerweile für Stun-
denlöhne unterhalb der Niedrig-
lohnschwelle. Besonders Besorg-
nis erregend ist die hohe Anzahl 
von Menschen, die für eine Haupt-
tätigkeit mit einem extrem niedri-
gen Einkommen von unter fünf Eu-
ro pro Stunde entlohnt werden. 
Über 1,2 Millionen Menschen 
müssen sich mittlerweile damit 
begnügen (5% der abhängig Be-
schäftigten/Haupttätigkeit). 

                                      
39 Gerhard Bosch/Claudia Weinkopf/Thorsten 
Kalina (IAQ), Mindestlöhne in Deutschland. Ex-
pertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
WISO-Diskurs Dezember 2009. Vgl. auch die 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB): IAB Kurzbericht 8/2008. 

Das Wachstum des Niedriglohn-
sektors ist auf das Wachstum der 
atypischen Arbeitsverhältnisse zu-
rückzuführen. Abzulesen ist dies 
an den Verschiebungen zwischen 
den verschiedenen Beschäfti-
gungsformen im Niedriglohnsek-
tor: Vollzeitbeschäftigte stellten 
1995 mit 58 Prozent noch eindeu-
tig die Mehrheit unter den Gering-
verdienern. Mittlerweile nahm ihr 
Anteil auf 46 Prozent ab. Im Ge-
genzug verdoppelte sich der Anteil 
der geringfügig Beschäftigten (von 
15 auf 30 Prozent). Fast alle ge-
ringfügig Beschäftigten (90 Pro-
zent) werden niedrig entlohnt.  

Ein weiterer Grund für den Anstieg 
des Niedriglohnsektors ist, dass 
der Einfluss der Tarifparteien ge-
schwunden ist. Eine wachsende 
Zone des Arbeitsmarkts ist kaum 
noch oder gar nicht reguliert, weil 
die Unternehmen nicht tarifgebun-
den oder die Gewerkschaften zu 
schwach sind. Früher haben Ge-
werkschaften und Arbeitgeber für 
die meisten Beschäftigten Einkünf-
te und Arbeitsbedingungen gere-
gelt. Heute gelten nur noch für ei-
nen Teil der Jobs hohe Tarifstan-
dards. Von allen Betrieben sind 
nur noch rund 37 Prozent tarifge-
bunden. Das gilt insbesondere für 
den privaten Dienstleistungssek-
tor. Aber auch Konzerne und 
Kommunen, die tarifgebunden 
sind, lagern Tätigkeiten in Unter-
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nehmen aus, die ihre Leute 
schlechter bezahlen. 

Besonders viele Geringverdiener 
gibt es im Dienstleistungssektor. 
Im Gastgewerbe sind 63 Prozent 
der Beschäftigten Geringverdie-
ner, im Einzelhandel sind es 40 
Prozent. Bei Dienstleistungen für 
Unternehmen – hierunter fällt auch 
Leiharbeit – beträgt die Quote 36 
Prozent. 

Die größte Risikogruppe, die von 
Niedriglohn betroffen sind, sind die 
gering Qualifizierten. Fast die Hälf-
te der Menschen ohne Berufsaus-
bildung arbeitet für einen Lohn un-
terhalb der Niedriglohnschwelle. 
Überdurchschnittlich häufig müs-
sen sich auch Frauen und Auslän-
der mit geringen Verdiensten zu-
frieden geben.40 Allerdings schützt 
Qualifikation allein auch nicht vor 
Niedriglohn. Denn drei Viertel der 
Geringverdiener haben eine Be-
rufsausbildung oder einen Hoch-
schulabschluss. 1995 lag ihr Anteil 
erst bei knapp 67 Prozent. 

                                      
40 Frauen sind von niedrigen Löhnen überpropor-
tional betroffen. Sie stellen nur gut 35 Prozent 
aller Vollzeitbeschäftigten, aber fast 60 Prozent 
der vollzeitbeschäftigten Geringverdiener. Zwi-
schen 30 und 35 Prozent aller erwerbstätigen 
Frauen arbeitet im Niedriglohnbereich, bei den 
erwerbstätigen Männern liegt der Anteil bei rund 
13 Prozent (vgl. IAB Kurzbericht 8/2008; S. 
Franziska Wiethold, Prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse – die Situation von Frauen im Niedrig-
lohnbereich, in: Klaus Pape (Hg.), Arbeiten ohne 
Netz. Prekäre Arbeit und ihre Auswirkungen, 
Hannover 2007, S. 35-48). 

Folgende Aspekte sind beim Nied-
riglohnbereich kritisch zu bewer-
ten: 

• Das Lohnspektrum in Deutsch-
land differenziert sich zuneh-
mend nach unten aus. Der 
Wettbewerb unter Unternehmen 
wird immer mehr über Lohn-
dumping ausgetragen. Der Un-
ternehmer, der faire Löhne 
zahlt, ist der „Dumme“. 

• Trotz des wirtschaftlichen Auf-
schwungs und des wachsenden 
Volkseinkommens steigt in 
Deutschland die Zahl der „wor-
king poor“, also der Menschen, 
die, obwohl sie arbeiten, unter-
halb der Armutsschwelle leben. 
Immer mehr arbeitende Men-
schen sind auf ergänzende öf-
fentliche Hilfen angewiesen.41 
Erhielten im August 2005 knapp 
800.000 Bürger aufstockendes 
Arbeitslosengeld II (Hartz IV), 
waren es 2009 über 1,3 Mio., 
obwohl sie ganz oder teilweise 
berufstätig waren. Die Zahl der-
jenigen Personen, die trotz Voll-
zeitjob auf zusätzliche staatliche 
Hilfe angewiesen sind, liegt bei 
300.000. Vor allem in der Leih-

                                      
41 Vgl. Thomas Öchsner, Trotz Job arm: Eine 
Million Bürger erhalten Hilfe, in: Süddeutsche 
Zeitung 101/2010, S.1; Kerstin Bruckmeier u.a. 
Erwerbstätige Leistungsbezieher im SGB II: 
Aufstocker – bedürftig trotz Arbeit, IAB-
Kurzbericht, 22/2007; vgl. auch Martin Staiger, 
Hartz-IV-Kombilohn, in: Blätter für deutsche und 
internationale Politik 04/2008, S. 14-16. 
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hen, harrt er am Fließband aus. Seit zwei Monaten arbeitet er im Betrieb, 
er kann von heute auf morgen abgezogen werden.  
 

Jeremy Miller hat in diesem Jahr schon in drei Fabriken gearbeitet. War 
ein Auftrag für die Firma erledigt, ist auch sein Job beendet. Dann sitzt der 
groß gewachsene Mann mit Schnurrbart zu Hause neben dem Telefon und 
wartet darauf, dass seine Leiharbeitsfirma ihn anruft. Früher hat Miller 
zwanzig Jahre bei einer kleinen Fahrradfirma Laufräder montiert. Als sie 
pleite ging, wandte er sich an die Arbeitsagentur. Der dreifache Vater er-
hielt einen Vermittlungsgutschein über 2.000 Euro für die Leiharbeitsfir-
men, die in jeder Stadt wie Pilze aus dem Boden schießen. Für das Geld 
vermittelte ihn die Agentur an Firmen, die gerade „Produktionshilfen“ benö-
tigen. Miller füllte einen dreiseitigen Vertrag aus. Es ist ein Knebelwerk. 
Der Mitarbeiter ist zur auswärtigen Arbeitsleistung verpflichtet, auf jeder 
ihm zugewiesenen Stelle. Er erhalte pro Stunde 6,53 Euro brutto. Macht 
für Miller 900 Euro netto, bei 38 Stunden pro Woche, Frühschicht und 
Samstagsarbeit inklusive. Am ersten Tag in der Fabrik erhielt er die vorge-
schriebene Sicherheitskleidung. Dafür wurden ihm 150 Euro vom ersten 
Lohn abgezogen. „Da musste ich ein paar alte Möbel zum Pfandhaus brin-
gen“, sagt Miller müde.  
 

Die Angst vor der Kündigung ist so groß, dass Murat Yusal seine Freizeit 
der Arbeit opfert. Seine Frühschicht beginnt um sechs, aber schon um 
5.15 Uhr fährt er mit der Straßenbahn an der Betriebshaltestelle vor. Zur 
Sicherheit. Später wird er fünf Kilo schwere Autositze auf das unaufhörlich 
rotierende Band hieven, mit Lederbezug sind sie sogar zehn Kilo schwer. 
Murat Yusal ist noch jung, 23 Jahre alt, er hat die ungünstigste Steuerklas-
se und bekommt am Monatsende 700 Euro. Zu wenig, um seine 1,5-
Zimmer-Wohnung zu heizen. Seine Augen verengen sich zu Schlitzen, er 
hat mehr Energie als seine älteren Kollegen und ist sehr wütend. „Ich will 
nur noch hier weg“, sagt er. In ein anderes Land, wo er besser behandelt 
wird.  
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Tagesgebete zur Auswahl 

Gott der Liebe und der Gerechtigkeit! 
Du hast uns Menschen deine Schöpfung anvertraut,  
damit wir sie bebauen und behüten. 
Du willst auch, dass der Mensch durch Arbeit sein Leben sichert,  
dass er sich und die Seinen ernähren kann.  
Daher tritt die Kirche für einen gerechten Lohn  
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein.  
Lass uns Christen den Menschen heute die Botschaft vermitteln,  
dass die Arbeit keine Ware ist, sondern eine Wohltat, 
durch die der Mensch sich selbst nach deinem Willen  
in Würde verwirklicht. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, 
der mit dir lebt und mit uns geht 
heute und alle Tage unseres Lebens.  
Amen. 

 
Gott, Du Schöpfer des Lebens! 
Du hast uns Menschen als deine Ebenbilder geschaffen 
und dazu gerufen, 
an der Weiterentwicklung deiner Schöpfung mitzuarbeiten.  
Daher ist die Arbeit wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. 
Viele Menschen heute leiden darunter, 
dass sie nicht arbeiten können oder keine Arbeit finden.  
Sehr viele leiden besonders schwer  
unter den ungerechten Bedingungen ihres Arbeitens. 
Lass uns, dein Volk auf Erden, 
für gerechte und menschenwürdige Arbeitsplätze 
beharrlich eintreten. 
Darum bitten wir ... 

 
Bibelstellen zum Thema 
Siehe S. 54. 
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Fürbitten zur Auswahl 

Pfr.: Menschenfreundlicher Gott! Du hast uns zu guter Arbeit berufen, die 
unserer Menschenwürde entspricht. Darum rufen wir nun zu Dir:  

Ruf: Gerechter Gott, erhöre unsere Bitten! 

1. Für die Kirchenleitungen auf allen Ebenen: Schenke ihnen Kraft und 
Mut, für Gerechtigkeit und Menschenwürde in Gesellschaft und Ar-
beitswelt einzutreten.  

2. Für die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen in unserem Land: 
Dränge sie dazu, für gerecht entlohnte und sozial abgesicherte Arbeits-
plätze zu sorgen. 

3. Für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber: Lass sie stets daran denken, 
dass Eigentum und Kapital zur sozialen Verantwortung verpflichten und 
dass sie dem Wohl der Beschäftigten den Vorrang vor größtmöglichem 
Profit einräumen. 

4. Für alle Betriebsräte und Gewerkschaftsverantwortliche: Gib ihnen 
Kraft, sich mutig und beharrlich für menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen sowohl für die Stammbelegschaft als auch für die Leiharbeiter ein-
zusetzen.  

5. Für die Frauen und Männer, die unter den Bedingungen von prekärer 
Arbeit schwer leiden: Lass sie Menschen finden, die sich mit ihnen soli-
darisieren und dadurch ihre Notlage lindern. 

6. Für die Arbeitslosen und für alle, die um ihren Arbeitsplatz bangen: Hilf 
ihnen und ihren Familien, nicht zu verzweifeln, sondern stärke ihr 
Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl. 

7. Für die zahlreichen Menschen, die trotz Erwerbsarbeit ihre Existenz 
nicht sichern können: Lass sie durch eine gerechte Politik und durch 
unsere Solidarität aus ihrer Armutsfalle befreit werden. 

8. Für uns selbst, für unsere Gemeinde und für alle Christen: Schenke uns 
Mut und Ausdauer, durch Wort und Tat Anwälte einer guten, men-
schenwürdigen Arbeit in Gesellschaft und Kirche zu sein.  

Pfr.: Gerechter Gott! Erhöre unsere Bitten und lass uns glaubwürdige Zeu-
gen deiner Solidarität und Gerechtigkeit sein. Durch Christus, unseren Bru-
der und Herrn. Amen. 
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Vorschlag für eine Gabenprozession 
Dankbar bringen wir Symbole für die vielen Formen menschlicher Arbeit 
zum Altar und bitten dabei, dass unsere Tätigkeiten durch Gottes Geist in 
menschenwürdige Arbeit verwandelt werden: 

Wir bringen diese Bohrmaschine als Symbol für alle schwere körperliche 
Arbeit. 

Wir bringen diese Tastatur als Zeichen für alle Büro- und Verwaltungstä-
tigkeit. 

Wir bringen diese Nudelrolle als Symbol für alle Haus- und Familienarbeit. 

Wir bringen den Erste-Hilfe-Kasten als Zeichen für alle sozialen und pfle-
gerischen Tätigkeiten. 

Wir bringen dieses Fachbuch als Symbol für alle Entwicklungs- und For-
schungsarbeit. 

Wir bringen diese Flöte als Zeichen für alle schöpferische, musische und 
kulturelle Tätigkeit. 

Wir bringen diese Uhr (z. B. Wecker) als Symbol für alle Arten ehrenamtli-
cher Arbeit. 

(nach einem Vorschlag aus „Sozialpolitisches Gebet 2006“ der KAB Aachen) 

 
Gabengebet 
Gott des Lebens und der Freude! 
Gepriesen bist du für diese Gaben von Brot und Wein. 
Mit diesen Gaben bringen wir dir alle Arbeit dar –  
die körperliche und geistige, 
die wir oft mühsam verrichten müssen. 
Gib, dass alle Menschen dabei 
genug Unterbrechung und Erholung finden, 
um menschenwürdig leben und gelassen feiern zu können. 
Das erbitten wir durch Jesus, deinen Sohn,  
unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
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Texte zum Nachdenken 
 

 
Nachfragen in Deutschland 

Wenn Dir jemand sagt: 
Wir leben über unsere Verhältnisse!, 
dann frage zurück: 
Wer genau und wer nicht? 

Wenn Dir jemand sagt: 
Leistung muss sich wieder lohnen!, 
dann frage zurück: 
Wer sagt das und mit welchem Interesse? 

Wenn Dir jemand sagt: 
Uns geht's noch viel zu gut!, 
dann frage zurück: 
Wo genau bist Du bereit freiwillig zurückzustecken? 

Wenn Dir jemand sagt: 
Wir müssen den Gürtel enger schnallen!, 
dann frage zurück: 
Wer kann sich das leisten 
und wer trägt seinen schon im letzten Loch? 

Wenn Dir jemand sagt: Ihr seid doch nur neidisch!,  
dann frage zurück: Hätten wir denn Grund dazu? 
Lerne zu fragen, 
wo sich Unhinterfragtes breit macht! 

(Dr. Manfred Böhm, Betriebsseelsorger in Bamberg) 
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Klagepsalm eines Langzeitarbeitslosen 

Mein Gott, hast Du mich jetzt komplett verlassen? 
Ich bin ohne Arbeit, ohne Perspektive, ohne Geld. 
Für mich gibt es keine Zukunft mehr. 
Sie haben mich abgeschrieben. 
Die Arbeitsagentur geht mir auf die Nerven,  
Papierkram ohne Ende und kein einziges Vermittlungsangebot. 
Die Absagen kann ich gar nicht mehr zählen. 
Aber ich kann Dir erzählen,  
dass mit jeder Absage ein Stück Hoffnung verloren geht. 
Gehe ich auf die Straße,  
so spüre ich eine eisige Kälte und böse Blicke, die mich verfolgen. 
ICH-AG, Leiharbeit, 1-Euro-Kraft. 
Ist das wirklich sozial, was Arbeit schafft? 
Wie lange noch, Gott, mutest Du mir das noch zu? 
Ich kann kaum mehr schlafen. 
Habe ich denn nicht genug gelitten? 
Irgendwann reicht´s doch. 
 
Manchmal habe ich doch noch Hoffnungsschimmer: 
Mein 1-Euro-Job gibt mir wenigstens einen geregelten Tagesablauf. 
Das Gefühl gebraucht zu sein, hilft mir im Moment. 
Immerhin steht meine Familie hinter mir. 
Eigentlich weiß ich, Gott, Du stehst mir bei! 
Immer wieder habe ich es erfahren. 
Zieh mich raus aus dem Schlamassel. 
Gib mir Kraft, gib mir Leben. 
Ich weiß, Du stehst mir bei! 

(Erwin Helmer, Betriebsseelsorger Diözese Augsburg) 

aus: Begleitheft der Katholischen Arbeitnehmerbewegung  
Diözesanverband München und Freising zum Jahresschwerpunktthema  
2006: Gute Arbeit und gutes Leben für alle!, S. 57 
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Meditation zur Arbeitswelt 

Ich schaffe meine Arbeit nicht, es wird täglich mehr. 
Ich bin von meiner Arbeit ausgelaugt und frustriert. 
Ich bin überqualifiziert, sagt man und schickt mich stempeln. 
Ich soll immer mehr leisten, wie ein Roboter. 
Ich muss nur funktionieren, Geld eintreiben  
und tun, was man von mir verlangt.  
Ich muss linientreu sein; eigene Meinungen gibt es nicht,  
egal wie es mir dabei geht.  
Ich will mein Bestes geben,  
aber niemand spricht mir eine Anerkennung aus. 

Ich arbeite gern,  
weil ich für meine Arbeit Talent habe. 
Ich arbeite gerne, 
weil ich anerkannt und geschätzt werde. 
Ich arbeite gerne,  
weil ich mitbestimmen kann.  
Ich arbeite gerne,  
weil ich eine Ausbildung habe,  
die in der Gesellschaft gebracht wird.  
Ich arbeite gerne,  
weil am Arbeitsplatz menschlich miteinander umgegangen wird. 
Ich arbeite gerne,  
weil Weiterbildung möglich ist.  
Ich arbeite gerne, 
weil auch Platz für jene ist,  
die mit der Hochleistungsgesellschaft nicht immer mitkommen.  
Ich arbeite gerne,  
weil Junge und Alte sich ergänzen. 
Ich arbeite gerne,  
weil ich nicht ausgebeutet werde, um nur für die Arbeit zu leben. 

(Christa Carina Kokol) 

aus: Begleitheft der Katholischen Arbeitnehmerbewegung  
Diözesanverband München und Freising zum Jahresschwerpunktthema  
2006: Gute Arbeit und gutes Leben für alle!, S. 58 
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Glauben an einen Gott der Gerechtigkeit 

Wir glauben,  
dass nicht das Kapital 
sondern der Mensch  
im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen muss.  

Wir erwarten,  
dass alle Menschen  
unabhängig von Geschlecht und Herkunft 
gerechtes Einkommen für ein menschenwürdiges Leben erhalten.  

Wir hoffen,  
dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten,  
am wirtschaftlichen Leben mit ihren Anliegen,  
Fähigkeiten und Interessen aktiv teilnehmen zu können.  

Wir glauben  
an einen Gott der Gerechtigkeit.  
Und wir glauben an Jesus,  
der sich für die Schwachen,  
für die in der Gesellschaft am Rande Stehenden eingesetzt hat.  

Wir hoffen,  
dass der Geist Gottes 
uns in unserem Engagement stärkt und unterstützt, 
damit wir zu einer gerechten Verteilung 
von Arbeit und Gütern beitragen können.  

(Aus der Kampagne „Gute Arbeit“ der KAB und Betriebsseelsorge Österreich) 

aus: Begleitheft der Katholischen Arbeitnehmerbewegung  
Diözesanverband München und Freising zum Jahresschwerpunktthema  
2006: Gute Arbeit und gutes Leben für alle!, S. 60. 
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Hilfestellungen durch  
kirchliche Verbände und Organisationen 
 

 

 Folgende katholischen Verbände greifen aus christlicher 
Perspektive Fragen der Arbeitswelt auf: 

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Diözesanverband Mün-
chen und Freising, Pettenkoferstr. 8/V, 80336 München, Tel: 089 / 55 25 
16-0; Fax: 089 / 55 02 132, E-Mail: info@kab-dvm.de;  
Homepage: www.kabdvmuenchen.de.  
Den KAB-Bundesverband findet man unter www.kab.de 

Kolpingwerk Diözesanverband München und Freising, Adolf-Kolping-
Str. 1, 80336 München, Tel: 089/55158-180, Fax: 089/55158-200; E-Mail: 
info@kolping-dv-muenchen.de; Homepage: www.kolping-dv-muenchen.de 

Christliche Arbeiterjugend (CAJ), Preysingstr. 93, Postfach 80 05 06, 
81605 München, Tel: 089 / 480 92- 2247; Fax: 089 / 48 09 22 209;  
E-Mail: caj-muc@gmx.de; Homepage: www.caj-muenchen.de 

 
 Weitere kirchliche Stellen 

Sachausschuss Arbeitswelt-Wirtschaft-Sozialpolitik, Diözesanrat der 
Katholiken der Erzdiözese München und Freising, Schrammerstr. 3, 80333 
München, Tel.: 089/2137-1460, HJagdhuber@ordinariat-muenchen.de,  
Homepage: www.dioezesanrat-muenchen.de 

Katholische Betriebsseelsorge, Pettenkoferstraße 8/V, 80336 München, 
Tel: 089-552516-60; Fax: 089-5502132;  
Homepage: www.betriebsseelsorge-muenchen.de 

Arbeitslosenseelsorge in der Erzdiözese München und Freising,  
Kiliansplatz 1, 80339 München, Tel.: 089-51099373, Mike Gallen 
E-Mail: MGallen@ordinariat-muenchen.de; www.arbeitslosenseelsorge.de 

Fachreferat Referat Jugend und Arbeit, Erzbischöfliches Jugendamt, 
München und Freising, Preysingstraße 93, 81667 München,  
Tel: 089 / 480 92- 2247; E-Mail: BSiebert@eja-muenchen.de 
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Materialhinweise und Internet-Adressen 
 

 

 Fachliteratur 
Castel, Robert / Dörre, Klaus (Hrsg.), Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung: 

Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, 424 Seiten, Verlag: 
Campus Verlag; Frankfurt am Main/New York 2009, Preis: € 29,90. 

Vogel, Berthold, Wohlstandskonflikte: Soziale Fragen, die aus der Mitte 
kommen, 348 Seiten, Verlag: Hamburger Edition, Hamburg 2009, 
Preis: € 25,00. 

Lorenz, Frank / Schneider, Günter (Hrsg.), Ende der Normalarbeit? Mehr 
Solidarität statt weniger Sicherheit – Zukunft betrieblicher Interessen-
vertreten, 176 Seiten, VSA-Verlag, Hamburg 2007, Preis: € 14,80. 

Szuwart, Tobias, Atypische Beschäftigungsverhältnisse: Teilzeitarbeit, Mi-
ni-Jobs, Ich-AG, Leiharbeit, Kombilohn und andere Formen in Deutsch-
land, 132 Seiten, Igel Verlag, Hamburg 2008, Preis: EUR 39,90. 

 

 Aktuelle Studien 
Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung: Der Arbeitsmarkt 

in Deutschland, Zeitarbeit – Aktuelle Entwicklungen, Nürnberg 2010. 

Werner Eichhorst/Paul Marx/Eric Thode, Atypische Beschäftigung und 
Niedriglohnarbeit. Benchmarking Deutschland: Befristete und geringfü-
gige Tätigkeiten, Zeitarbeit und Niedriglohnbeschäftigung (Studie der 
BertelsmannStiftung), Gütersloh 2010. 

Statistisches Bundesamt, Atypische Beschäftigung auf dem deutschen Ar-
beitsmarkt, September 2008. 

Gerhard Bosch/Claudia Weinkopf/Thorsten Kalina (IAQ), Mindestlöhne in 
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Die Arbeitswelt in Deutschland wandelt sich grund-
legend. Der Anteil an atypischen und prekären Arbeits-
verhältnissen steigt rasant. In einer wachsenden Zahl 
von Firmen wird eine fl exible „Zweitbelegschaft“ aufge-
baut, die just in time dem Produktionsprozess zugeführt 
wird – bis zur fälligen Entlassung. Die Folge ist: Es ent-
steht eine Schicht von Arbeitnehmern, die mit geringen 
Löhnen und geringen Rechten eine Art arbeitsmarktpoli-
tische Verfügungsmasse sind.

Warum diese Entwicklungen gegen die christliche Sicht 
von Arbeit sprechen, ist Thema der Broschüre. Die unter-
schiedlichen „atypischen“ Beschäftigungsformen werden 
genau analysiert. Es wird aber nicht nur diagnostiziert 
und bewertet. Auch Anregungen für das Handeln wer-
den gegeben. Politische Forderungen werden dargelegt 
und anhand von Praxisbeispielen wird dargestellt, wie 
in Pfarrgemeinden und Verbänden auf den Wandel der 
Arbeitswelt reagiert werden kann.

Diözesanrat der Katholiken der 

Erzdiözese München und Freising

www.dioezesanrat-muenchen.de
www.erzbistum-muenchen.de/arbeit




